
1. Vorbemerkungen 
 
Das Ausscheiden einer OHG aus dem Rechts-
verkehr vollzieht sich in der Regel in drei 
Schritten. Am Beginn steht die Auflösung 
durch Gesellschafterbeschluß oder einen ge-
setzlichen Auflösungsgrund. Damit ist die 
rechtliche Existenz der Gesellschaft noch 
nicht beseitigt, zunächst müssen die laufen-
den Geschäfte abgewickelt und Forderungen 
beglichen bzw. eingezogen werden. Dieses 
Stadium nennt man Auseinandersetzung oder 
Liquidation, das Verfahren ist in den §§145 ff 
Handelsgesetzbuch (HGB) geregelt. Die Liqui-
dation ist vollständig beendet, wenn das letz-
te Aktivvermögen verteilt wurde. Mit der 
Vollbeendigung erlischt die Gesellschaft. Die-
se Rechtsfolge tritt „automatisch” ein und ist 
nicht mit der Löschung der Gesellschaft im 
Handelsregister verknüpft: Die Handelsregis-
tereintragung hat nur eine klarstellende 
Funktion. 
 
Denkbar ist aber auch, dass die Gesellschafter 
anstelle der Liquidation eine andere Art der 
Auseinandersetzung vereinbaren, § 145 Abs. 
1 HGB. Beispielsweise können die Gesell-
schafter eine Lösung dergestalt wählen, dass 
das Gesellschaftsvermögen im Ganzen auf 
einen anderen Rechtsträger übertragen wird 
und es auf diese Weise zu einer Vollbeendi-

gung der Gesellschaft ohne Liquidation 
kommt. 
 
Während der Liquidation können die Gesell-
schafter die Fortführung der Gesellschaft 
jederzeit beschließen, es sei denn, der Auflö-
sungsgrund liegt in der Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens und dieses wurde nicht auf 
Antrag des Schuldners, bzw. durch einen be-
stätigten Insolvenzplan, der den Fortbestand 
der Gesellschaft vorsieht, eingestellt. 
 
2. Auflösungsgründe 
 
Auflösungsgründe können im Gesellschafts-
vertrag vereinbart werden, daneben bestehen 
auch gesetzliche Auflösungsgründe. Letztere 
sind in § 131 HGB definiert. Die Auflösung 
tritt demnach ein durch: 

 Zeitablauf, wenn die OHG für eine be-
stimmt Dauer gegründet wurde 

 Auflösungsbeschluss der Gesellschafter 
 Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 

das Vermögen der Gesellschaft 
 gerichtliche Entscheidung 

Auch außerhalb des HGB finden sich gesetzli-
che Auflösungsgründe, etwa in § 38 Kredit-
wesengesetz, wonach das Aufheben oder 
Erlöschung einer Erlaubnis ein Auflösungs-
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grund darstellt. Bei Eintritt eines Auflösungs-
grunds folgt automatisch die Abwicklung der 
Gesellschaft. 
 
Keine Auflösung erfolgt bei der Umwandlung 
einer OHG in eine KG oder GbR sowie bei 
einer Umwandlung nach dem Umwandlungs-
gesetz. 
 
Auflösung nach Zeitablauf 
 
Ist im Gesellschaftsvertrag vereinbart worden, 
dass die Gesellschaft nur für eine bestimmte 
Zeit bestehen soll, ist die OHG nach Ablauf 
der Zeit automatisch aufgelöst. Die Zeitdauer 
muss kalendermäßig bestimmbar sein oder 
sich, wenn ein bestimmter Zeitpunkt noch 
nicht bestimmbar ist, an einem feststehenden 
Ereignis orientieren. Für den Fall, dass die 
Gesellschafter die OHG nach Eintritt des Zeit-
ablaufes fortführen, gilt diese als Gesellschaft 
auf unbestimmte Zeit. 
 
Auflösungsbeschluss 
 
Die Gesellschaft kann durch Gesellschafter-
beschluss jederzeit aufgelöst werden. Das 
Gesetz gibt als Regelfall einen einstimmigen 
Gesellschafterbeschluss vor, im Gesellschafts-
vertrag kann aber auch ein einfacher Mehr-
heitsbeschluss vorgesehen werden. Für den 
Auflösungsbeschluss ist keine bestimmte 
gesetzliche Form vorgeschrieben und er kann 
weder durch Gesellschaftsvertrag noch durch 
einen Vertrag mit Dritten ausgeschlossen 
werden. Solange die OHG nicht vollbeendet 
ist, können die Gesellschafter Fortsetzung der 
aufgelösten Gesellschaft beschließen. 
 
 
 

Auflösung durch Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens 
 
Mit der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen der OHG wird die Gesell-
schaft aufgelöst. Eine Liquidation nach den 
Regelungen der §§ 145ff HGB findet in die-
sem Fall jedoch nicht statt. Stattdessen wird 
das Vermögen der OHG nach den Vorschriften 
der Insolvenzordnung durch den Insolvenz-
verwalter zugunsten der Gläubiger verwaltet 
und verwertet. Daneben ist es Aufgabe des 
Insolvenzverwalters, die Gesellschaft bis zur 
Vollbeendigung abzuwickeln. 
 
Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens führt 
aber nicht zwingend zur Vollbeendigung der 
Gesellschaft. Unter bestimmten Vorausset-
zungen können die Gesellschafter beschlie-
ßen, die Gesellschaft fortführen. Die Voraus-
setzungen einer Fortführung sind in § 144 
HGB geregelt. Möglich ist die Fortsetzung 
beispielsweise, wenn das Insolvenzverfahren 
auf Antrag des Schuldners, also der OHG, 
eingestellt wird. Oder wenn der Insolvenz-
plan, der ein Fortbestehen der Gesellschaft 
vorsieht, bestätigt wurde. Auch andere Fälle 
der Beendigung des Insolvenzverfahrens, et-
wa die Verfahrenseinstellung mangels Masse, 
ermöglichen eine Fortsetzung, sofern die ma-
terielle Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung) behoben wird, da die Gesell-
schafter ihre Handlungsbefugnis zurückerlan-
gen. 
 
Auflösungsklage 
 
Beim Vorliegen eines wichtigen Grundes ha-
ben die Gesellschafter die Möglichkeit die 
Auflösung der Gesellschaft einzuklagen. Die 
Auflösungsklage führt zur Zerschlagung der 
Gesellschaft und kann nur als letztes Mittel 



der Wahl angesehen werden. Deshalb müssen 
wichtige Gründe für eine Auflösungsklage 
vorliegen. Ein solcher Grund ist beispielsweise 
gegeben, wenn ein Gesellschafter eine we-
sentliche Gesellschafterpflicht verletzt, sich 
persönlich bereichert oder Straftaten zu Las-
ten der Gesellschaft begeht. 
 
Tod eines Gesellschafters 
 
Der Tod eines Gesellschafters führt nicht au-
tomatisch zur Auflösung der Gesellschaft. 
Wenn im Gesellschaftsvertrag dazu nichts 
geregelt ist, geht der Gesetzgeber von der 
Fortführung der Gesellschaft aus. Anders ist 
es, wenn der Gesellschaftsvertrag die Auflö-
sung beim Tod bzw. Wegfall eines Gesell-
schafters vorsieht. Besonderheiten sind nur 
dann zu beachten, wenn es um einen von 
zwei verbliebenen Gesellschaftern handelt. 
 
Ausscheiden eines von zwei verbliebenen 
Gesellschaftern 
 
Hat eine OHG nur (noch) zwei Gesellschafter, 
führt das Ausscheiden des einen Gesellschaf-
ters zum Erlöschen der Gesellschaft ohne 
Liquidation. Das Gesellschaftsvermögen geht 
auf den verbliebenen Gesellschafter über. Der 
verbliebene Gesellschafter kann das Unter-
nehmen alleine fortführen. Sofern das Unter-
nehmen (noch) den Umfang eines Handelge-
werbes einnimmt, müsste sich der verbliebe-
ne, fortführende Gesellschafter als „eingetra-
gener Kaufmann (e.K)” im Handelsregister 
eintragen lassen. 
 
Besonderheiten, wenn kein persönlich haf-
tender Gesellschafter eine natürliche Person 
ist 
 

Hier führen folgende weitere Gründe zur Auf-
lösung der Gesellschaft 

 Rechtskraft des Beschlusses, durch den die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens man-
gels Masse abgelehnt wurde 

 Löschung wegen Vermögenslosigkeit nach 
§ 394 FamFG 

 
3. Eintragung der Auflösung 
 
Die Auflösung muss in notariell beglaubigter 
Form von sämtlichen Gesellschaftern zur Ein-
tragung in das Handelsregister angemeldet 
werden, § 143 HGB. Es empfiehlt sich den 
Auflösungsgrund bei der Anmeldung mit be-
kanntzugeben. Die Eintragung an sich hat 
keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der Auf-
lösung, da sie nur deklaratorisch ist. Mit der 
Eintragung wird die Auflösung aber doku-
mentiert und erleichtert so die Berechnung 
von Haftungsfristen. 
 
Abweichendes gilt bei der Eröffnung oder 
Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen der Gesellschaft. 
In diesen Fällen muss das Gericht die Auflö-
sung und ihren Grund von Amts wegen im 
Handelsregister eintragen. Bei Löschung we-
gen Vermögenslosigkeit der Gesellschaften 
entfällt die Eintragung der Auflösung der 
Gesellschaft. 
 
4. Liquidatoren 
 
Die Liquidatoren haben Geschäftsführer- und 
Vertretungsbefugnisse. Sie vertreten die Ge-
sellschaft gerichtlich und außergerichtlich. 
Allerdings sind diese Befugnisse auf den Li-
quidationszweck beschränkt. Das Liquidati-



onsverfahren besteht im wesentlichen aus 
fünf Aufgaben: 

 Aufstellung einer Bilanz 
 Beendigung aller laufender Geschäfte 
 Forderungseinzug und Schuldenbeglei-

chung 
 Umsetzung des restlichen Vermögens 
 Verteilung des Gesellschaftsvermögens 

Bestellt werden die Liquidatoren aufgrund 
gesetzlicher oder gesellschaftsvertraglicher 
Regelung. Nach dem Gesetz werden sämtli-
che Gesellschafter automatisch zu Liquidato-
ren. Grundsätzlich können die Gesellschafter 
aber im Gesellschaftsvertrag oder durch Be-
schluss einen oder mehrere Liquidatoren be-
stimmen. Beim Vorliegen eines wichtigen 
Grundes kann jeder Liquidationsbeteiligte die 
gerichtliche Bestellung von Liquidatoren be-
antragen. 
 
Neben der Auflösung müssen alle Gesell-
schafter die Liquidatoren und deren Vertre-
tungsmacht zur Eintragung ins Handelsregis-
ter anmelden. Die Liquidatoren müssen mit 
Beginn der Liquidation eine Eröffnungsbilanz 
erstellen. Diese dient als reine Vermögensbi-
lanz die den Liquidatoren einen Überblick 
über das Gesellschaftsvermögen schaffen soll. 
Mit Beendigung der Liquidation ist ebenfalls 
eine Bilanz aufzustellen. Diese dient dann bei 
der Verteilung des Geschäftsvermögens als 
Grundlage. 
 
Beendigung der laufenden Geschäfte 
 
Die Liquidatoren müssen die laufenden Ge-
schäfte beenden. Denkbar ist aber auch, dass 
neue Geschäfte getätigt werden, um den lau-
fenden Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten 
um so eine geordnete Liquidation erst zu 

ermöglichen. Außerdem sind schwebende 
Verfahren weiterzuführen und abzuschließen. 
 
Einzug/Begleichung von Forderungen 
 
Sämtliche Forderungen der Gesellschaft sind 
fällig zu stellen und einzufordern. Notfalls 
sind sie einzuklagen. Alle anfallenden Maß-
nahmen, die zum Einzug von Forderungen 
zweckdienlich sind, zählen hier zu den Auf-
gaben der Liquidatoren. 
Gleichermaßen müssen die Liquidatoren alle 
Schulden der Gesellschaft tilgen. Die Begrün-
detheit der Forderung ist vor Bezahlung zu 
überprüfen und bei Bedarf sind Einwendun-
gen oder Klage zu erheben. 
 
Umsetzung des Restvermögens 
 
Das verbleibende Vermögen ist unter den 
Gesellschaftern aufzuteilen. Der Verteilungs-
maßstab für die Gesellschafter ist hierbei der 
jeweilige Kapitalanteil an der Gesellschaft. Es 
ist das gesamte Geldvermögen der Gesell-
schaft aufzuteilen, wobei die Kosten für die 
Verwahrung der Unterlagen im Vorfeld abzu-
ziehen sind. Im Gesellschaftsvertrag kann 
auch eine andere Art der Auseinandersetzung 
vereinbart werden. Es ist auch möglich, sol-
che Vereinbarungen auch noch während des 
Liquidationsverfahrens zu treffen. 
 
Abschluss der Liquidation 
 
Mit Abschluss der Schlussverteilung oder mit 
der Hinterlegung im Streitfall ist die Liquida-
tion beendet. Nach Vollbeendigung kann die 
Gesellschaft nicht mehr wiederhergestellt 
werden. Die Gesellschafter können nur eine 
völlig neue Gesellschaft gründen. Die Beendi-
gung der Liquidation muss von allen Gesell-
schaftern zur Eintragung ins Handelsregister 



angemeldet werden. Bei der Eintragung ist 
mit anzugeben, wo die Bücher und Papiere 
der Gesellschaft verwahrt werden. Die Lö-
schung der Gesellschaft wird von Amtswegen 
durch das Registergericht bekannt gegeben. 
Eine zusätzliche Veröffentlichung seitens der 
Liquidatoren ist nicht notwendig. Sofern noch 
nicht geschehen, ist das Gewerbe der Gesell-
schaft beim Gewerbeamt abzumelden. 
 
Nachtragsliquidation 
 
Sollte sich nach Beendigung der Liquidation 
herausstellen, das die Gesellschaft doch noch 
über Vermögen verfügt bzw. noch Abwick-
lungsmaßnahmen durchzuführen sind, dann 

kann die Gesellschaft für die Dauer der Liqui-
dation mit den selben Liquidatoren als wieder 
in Liquidation befindlich eingetragen werden. 
 
5. Haftung 
 
Ansprüche aus Gesellschaftsverbindlichkeiten 
verjähren fünf Jahre nach Eintragung der 
Auflösung in das Handelsregister. Wird eine 
Forderung erst nach Eintragung der Auflö-
sung fällig, so läuft die Frist ab diesem Zeit-
punkt. Die Liquidatoren haften gegenüber der 
Gesellschaft nach den gleichen Grundsätzen 
wie geschäftsführende Gesellschafter. 
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Hinweis: 
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